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61. Änderung des Flächennutzungsplans der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Backnang im 
Bereich Gewerbliche Baufläche (Erweiterung Lerchenäcker), Backnang, Backnang-Strümpfelbach 
und Aspach-Großaspach 
- Aufstellungsbeschluss 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Die 61. Änderung des Flächennutzungsplans der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Backnang 

im Bereich Gewerbliche Baufläche (Erweiterung Lerchenäcker), Backnang, Backnang-
Strümpfelbach und Aspach-Großaspach nach Maßgabe des Deckblatts und der Begründung des 
Stadtplanungsamts vom 06.08.2021 aufzustellen und öffentlich auszulegen. 

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen des Vorhabens auf den Haushalt: ☐ ja ☐ nein 

Produktsachkonto:  
Für Vergaben zur Verfügung:   € 

inklusive vorstehender Vergabe erforderliche Mittel:  € 
über-/außerplanmäßig erforderliche Mittel:  € 

Deckungsmittel (PSK):   € 
Deckungsmittel (PSK):   € 
Deckungsmittel (PSK):   € 

Zusätzliche Folgekosten (Jahr):  € 
Detaillierte Darstellung der finanziellen Auswirkungen in der Begründung 
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2. Die Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch in der Weise vorzunehmen, 

dass 
a) die Darstellung der allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung auf die Dauer von 4 Wochen 

beim Stadtplanungsamt Backnang und den Gemeinden der vereinbarten Verwaltungsge-
meinschaft eingesehen werden kann und  

b) Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung in einem Anhörungstermin in Backnang gegeben 
wird. 

 
3. Die Vertreter der Stadt Backnang im gemeinsamen Ausschuss der vereinbarten Verwaltungsge-

meinschaft und in der Verbandsversammlung des Zweckverbands Industrie- und Gewerbegebiet 
Lerchenäcker werden beauftragt, die Aufstellung zur 61. Änderung des Flächennutzungsplans 
und die Durchführung der Öffentlichkeitsbeteiligung zu beschließen. 

 
Begründung: 
 
Aufgrund veränderter Ansprüche an Gewerbegrundstücke und aktueller Anfragen von Gewerbe-
treibenden hat sich gezeigt, dass eine ungebrochene Nachfrage nach Gewerbegrundstücken, vor 
allem auch für kleine und mittlere Betriebe, besteht. Die Bauabschnitte 1 und 2 der Lerchenäcker 
sind komplett erschlossen, in großen Teilen entwickelt und restlos vermarktet. Aus diesem Grund 
beabsichtigt der Zweckverband eine Erweiterung des Gebiets in südlicher Richtung. Hier konnten 
angrenzende Flächen erworben werden, die eine angemessene Erweiterung und sinnvolle Arrondierung 
des bisherigen Verbandsgebiets ermöglichen. 
 
Der Planbereich ist eine Restfläche zwischen der Gewerbebebauung des 1. Bauabschnitts der 
Lerchenäcker und dem stark frequentierten Fuß-, Rad- und landwirtschaftlichen Weg, der eine 
wichtige Verbindung nach Aspach und in die Naherholungsgebiete darstellt. Die Einbeziehung der 
Fläche stellt eine sinnvolle Erweiterung des Gewerbegebiets dar. Die Nutzung der vorhandenen 
Infrastruktur ermöglicht einen sparsame und Flächen schonende Erweiterung. 
 
Parallel zur vorbereitenden Bauleitplanung (FNP) wird ein Bebauungsplanverfahren durchgeführt. 
Hierzu wurde durch die Hauptorgane der Stadt Backnang und der Gemeinde Aspach bereits die 
Ermächtigung für den Aufstellungsbeschluss in der Verbandsversammlung des Zweckverbands 
Industrie- und Gewerbegebiet Lerchenäcker erteilt. 
 
Die Stimmen der Stadt Backnang können im gemeinsamen Ausschuss der vereinbarten 
Verwaltungsgemeinschaft und in der Verbandsversammlung des Zweckverbands nur einheitlich 
abgegeben werden. Der Gemeinderat hat daher seinen Vertretern einen Abstimmungsauftrag zu 
erteilen. 
 
 
Anlagen: 
Deckblatt 
Begründung 
 


